
Verabschiedet auf der 93. Plenarsitzung am 24. Dezember 2011,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/66/626,
Ziff. 7).

66/232. Finanzberichte und geprüfte Rechnungs-
abschlüsse sowie Berichte des Rates der
Rechnungsprüfer

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 64/227 vom
22. Dezember 2009, 64/268 vom 24. Juni 2010, 65/243 A
vom 24. Dezember 2010 und 65/243 B vom 30. Juni 2011,

nach Behandlung des Finanzberichts, der geprüften
Rechnungsabschlüsse und des Berichts des Rates der Rech-
nungsprüfer über die vom Hohen Flüchtlingskommissar der
Vereinten Nationen verwalteten freiwilligen Beiträge für das
am 31. Dezember 2010 abgelaufene Jahr7, der Mitteilung des
Generalsekretärs, mit der er der Generalversammlung das
Schreiben des Vorsitzenden des Rates der Rechnungsprüfer
vom 12. Juli 2011 zur Übermittlung des Berichts des Rates
über die Umsetzung seiner den Zweijahreszeitraum 2008-
2009 betreffenden Empfehlungen übermittelte8, sowie des
entsprechenden Berichts des Beratenden Ausschusses für
Verwaltungs- und Haushaltsfragen9,

1. nimmt den Finanzbericht und die geprüften Rech-
nungsabschlüsse sowie den Bericht und den Bestätigungsver-
merk des Rates der Rechnungsprüfer für die vom Hohen
Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen verwalteten
freiwilligen Beiträge für das am 31. Dezember 2010 abgelau-
fene Jahr7 an;

2. billigt die Empfehlungen des Rates der Rech-
nungsprüfer10;

3. nimmt Kenntnis von der Mitteilung des Generalse-
kretärs, mit der er der Generalversammlung das Schreiben
des Vorsitzenden des Rates der Rechnungsprüfer vom 12. Juli
2011 zur Übermittber8s 3 Tc
er552U4d6t2(s 3 Tc
6(Rateüber8)8b)
nes Berichts;

6. lobt den Rat der Rechnungsprüfer außerdem dafür,
dass er die häufigsten Gründe für die Nichtumsetzung der
Empfehlungen sowie bewährte Verfahren für die Umsetzung
und Weiterverfolgung seiner Berichte aufgezeigt hat;

7. bittet das Amt des Hohen Flüchtlingskommissars
der Vereinten Nationen (UNHCR), erneute Anstrengungen
zu unternehmen, um vorrangig einen einfachen, organisa-
tionsweiten Risikomanagementansatz zu entwickeln, ohne
die Einsätze auf Landesebene übermäßig zu belasten;

8. erkennt die Verbesserungen an, die das Amt des
Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen
(UNHCR) bei der Umsetzung der Empfehlungen des Rates
der Rechnungsprüfer erzielt hat, nimmt Kenntnis von den Be-
sorgnissen des Rates über die im Amt des Hohen Flüchtlings-
kommissars der Vereinten Nationen (UNHCR) festgestellten
erheblichen Mängel in Angelegenheiten, die die internen
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nanzvorschriften der Vereinten Nationen12 Bericht zu erstat-
ten;

12. hebt hervor, dass die Einführung der Internationa-
len Rechnungslegungsstandards für den öffentlichen Sektor
ein Instrument zur Verbesserung der Rechnungslegung und
des Finanzmanagements darstellt, und ersucht den Generalse-
kretär und das Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der
Vereinten Nationen (UNHCR), dafür zu sorgen, dass die er-
forderlichen Regelungen vorhanden sind, damit aus der An-
wendung der Standards größtmöglicher Nutzen gezogen wer-
den kann;

13. stellt in dieser Hinsicht mit Besorgnis fest, dass der
Rat der Rechnungsprüfer Vorbehalte geäußert hat, ob es dem
Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Natio-
nen (UNHCR) gelingen wird, die für die erfolgreiche Einfüh-
rung der Internationalen Rechnungslegungsstandards für den
öffentlichen Sektor im Jahr 2012 notwendigen Vorbereitun-
gen abzuschließen, und ersucht das Amt des Hohen Flücht-
lingskommissars der Vereinten Nationen (UNHCR), seine
Anstrengungen weiter zu verstärken, um sicherzustellen, dass
seine Rechnungsabschlüsse die Anforderungen für die Ein-
führung der Standards innerhalb des vorgegebenen Zeitrah-
mens voll erfüllen;

14. ersucht den Generalsekretär und die Leiter der
Fonds und Programme der Vereinten Nationen erneut, die
vollständige, rasche und fristgerechte Umsetzung der Emp-
fehlungen des Rates der Rechnungsprüfer und der entspre-
chenden Empfehlungen des Beratenden Ausschusses für Ver-
waltungs- und Haushaltsfragen sicherzustellen, die Pro-
grammleiter weiter für die Nichtumsetzung der Empfehlun-
gen zur Rechenschaft zu ziehen und die tieferen Ursachen der
durch den Rat aufgezeigten Probleme wirksam anzugehen;

15. ersucht den Generalsekretär erneut, in seinen Be-
richten über die Umsetzung der Empfehlungen des Rates der
Rechnungsprüfer zum Rechnungsabschluss der Vereinten
Nationen sowie zu den Rechnungsabschlüssen ihrer Fonds
und Programme eine umfassende Erklärung für die Verzöge-
rungen bei der Umsetzung der Empfehlungen des Rates zu
liefern, insbesondere wenn die noch nicht vollständig umge-
setzten Empfehlungen mindestens zwei Jahre alt sind;

16. ersucht den Generalsekretär außerdem erneut,
auch weiterhin den voraussichtlichen Zeitrahmen für die Um-
setzung der Empfehlungen des Rates der Rechnungsprüfer
und die Prioritäten für ihre Umsetzung anzugeben und dabei
auch die rechenschaftspflichtigen Amtsträger und die diesbe-
züglich ergriffenen Maßnahmen zu benennen;

17. ersucht den Generalsekretär und die Leiter der
Fonds und Programme der Vereinten Nationen, sofern noch
nicht geschehen, unter Berücksichtigung der gewonnenen Er-
kenntnisse und bewährten Verfahren die Erkundung internet-
gestützter Systeme zu erwägen, die es ermöglichen, die Emp-
fehlungen des Rates der Rechnungsprüfer weiterzuverfolgen,

namentlich den aktuellen Stand ihrer Akzeptanz, ihrer Umset-
zung und ihrer Auswirkungen.

RESOLUTION 66/233




